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Unsere Rechtsschutzleistungen  
Die Aufzählungen sind nicht abschließend. Es gelten die vereinbarten Rechtsschutzbedingungen. 

 

1 Vorsorge-Rechtsschutz 

Besteht bereits Versicherungsschutz und ändert sich das Risiko, indem zum Beispiel ein weiteres versicherbares Risiko 
neu hinzukommt, ein Versicherter eine versicherbare selbstständige Tätigkeit aufnimmt oder die Voraussetzung für die 
Mitversicherung einer Person entsteht oder entfällt, bieten wir auch dafür Versicherungsschutz. Versicherungsschutz 
besteht auch für vorbereitende Tätigkeiten im Hinblick auf das neue oder geänderte Risiko und umfasst bisher 
vereinbarte tarifliche Leistungen und Selbstbeteiligungen. 

Sie müssen das geänderte Risiko und dessen Beginn innerhalb von drei Monaten nach Entstehung anzeigen. Tun Sie 
das nicht, entfällt hierfür der Versicherungsschutz. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem im Zeitpunkt der 
Entstehung des neuen Risikos gültigen Beitragstarifes. 
 

2 Schadenersatz-Rechtsschutz  

a) Allgemeiner Schadenersatz-Rechtsschutz (auch für Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen) 
b) Verkehrs-Schadenersatz-Rechtsschutz 
Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder 
Verletzung eines dinglichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen beruhen. 
Beispiele: Personenschäden (Schmerzensgeld), Sachschäden (Reparaturkosten, Mietwagen), Vermögensschäden 
(Verdienstausfall).  
Ohne Wartezeit  

 

3 Arbeits-Rechtsschutz 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus dem Arbeitsverhältnis. 
Beispiele: Kündigung, Lohn, Gehalt, Arbeitszeit, Urlaub, Zeugniserteilung und –berichtigung, Mutter- und Jugendschutz.  
3 Monate Wartezeit 
 

4 Haus- und Wohnungs-Rechtsschutz  

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pachtverhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und 
dinglichen Rechten, die Grundstücke, Gebäude und Gebäudeteile zum Gegenstand haben. 
Beispiele: Kündigung, Räumung, Mieterhöhung, Mietkaution, Grundbuchsachen, nachbarrechtliche Streitigkeiten. 
3 Monate Wartezeit, jedoch keine Wartezeit bei Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 

 

5 Kfz-Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Verträgen rund um das Kraftfahrzeug. 
Beispiele: Kauf, Verkauf, Reparatur, Miete, Leihe, Kfz-Versicherungen. 
Ohne Wartezeit 
 

6 Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht im privaten Deckungsbereich 

Die Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen aus privatrechtlichen Schuldverhältnissen des täglichen Lebens. 
Beispiele: Kaufverträge, Reparaturverträge, Darlehensverträge, Dienstverträge, Versicherungsverträge. 
Streitigkeiten über dingliche Rechte an beweglichen Sachen (Eigentums-Rechtsschutz). 
Beispiele: Streit aus Eigentum oder Besitz. 
Ohne Wartezeit 
 

7 Steuer-Rechtsschutz  

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abgaberechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Behörden,  
Finanz- und Verwaltungsgerichten. 
Beispiel: Einkommensteuererklärung. 
Ohne Wartezeit 
 

8 Sozial-Rechtsschutz 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozialbehörden und Sozialgerichten. 
Beispiele: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Arbeitsunfall, Sozialrente. 
Ohne Wartezeit 

 

9 Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten. 
Beispiele: Einschränkung, Entzug oder Wiedererlangung der Fahrerlaubnis, Fahrtenbuch. Ohne Wartezeit 
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10 Verwaltungs-Rechtsschutz 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten im  
privaten Bereich, 
Beispiele: Auflagen hinsichtlich der Tierhaltung, im Melde- oder Schulrecht. 
Bis zu 3 Monate Wartezeit 
 

11 Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 

Die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren 
Beispiel: vor Berufs- und Ehrengerichten. 
Ohne Wartezeit 

 

12 Straf-Rechtsschutz 

a) Allgemeiner Straf-Rechtsschutz 
b) Verkehrs-Straf-Rechtsschutz 
Die Verteidigung wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Verletzung des Strafrechts. 
Beispiele: Strafverfahren, Führerscheinentzug im Strafverfahren. 
Ohne Wartezeit 

 

13 Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz 

a) Allgemeiner OWI-Rechtsschutz 
b) Verkehrs-OWI-Rechtsschutz 
Die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit. 
Beispiel: Bußgeldbescheid. 
Ohne Wartezeit 

 

14 Erweiterter Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht  

Die Erteilung von Rat oder Auskunft durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt in familien-, lebens-
partnerschafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten. Für die über eine Beratung hinausgehende außergerichtliche 
Tätigkeit eines Rechtsanwalts erstatten wir Kosten bis 1.000 Euro je Rechtsschutzfall. 
Ohne Wartezeit 
 

15 Daten-Rechtsschutz vor Gerichten 

Für die gerichtliche Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung oder dem 
Bundesdatenschutzgesetz auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung personenbezogener Daten, die in  
der Eigenschaft als Gewerbetreibender, Freiberufler oder sonst Selbstständiger verarbeitet wurden. 
Ohne Wartezeit 

 

16 Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (inkl. Aktiver Straf-Rechtsschutz) 

Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in Deutschland, soweit gegen den Versicherten eine Gewaltstraftat verübt 
wurde. Eine Gewaltstraftat liegt vor bei Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung, schwerer Verletzung der 
körperlichen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit, Mord und Totschlag. 
Der Versicherungsschutz umfasst die Beteiligung des Versicherten am Strafverfahren als Nebenkläger, anwaltliche 
Zeugenbeistandsleistung, nichtvermögensrechtlichen „Täter-Opfer-Ausgleich“, Geltendmachung von Ansprüchen nach 
dem Sozialgesetzbuch und Opferentschädigungsgesetz bereits außergerichtlich. 
Inklusive des aktiven Straf-Rechtsschutzes für die Erstattung einer Strafanzeige, für Opfer einer der oben genannten 
Gewaltstraftaten. Übernommen werden Kosten für die Beistandsleistung eines Rechtsanwaltes bis zu maximal 500 
Euro je Kalenderjahr. 
Ohne Wartezeit 

 

17 Aktiver Straf-Rechtsschutz im privaten Bereich (Cyber-Rechtsschutz) 

Für die Erstattung einer Strafanzeige bei Straftaten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Nutzung elek-
tronischer Daten/Medien begangen wurden. Übernommen werden Kosten für die Beistandsleistung eines Rechts-
anwaltes bis zu maximal 500 Euro je Kalenderjahr.  
Beispiele: Cybermobbing durch das Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder Belästigen eines der mitversicherten 
Kinder mithilfe von Kommunikationsmitteln wie Computer, Handy oder Smartphone über einen längeren Zeitraum. 
Voraussetzung: Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person sind als Opfer einer Straftat betroffen. 
Ohne Wartezeit 

 

18 Photovoltaik-Rechtsschutz  

Für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder dem Betrieb einer Anlage 
zur umweltfreundlichen Energieerzeugung (zum Beispiel Photovoltaik, Biothermie) auf dem Grundstück des nicht 
gewerblich genutzten Ein- oder Zweifamilien. 
Beispiele: Kaufverträge, Reparaturverträge, Verträge über die Einspeisevergütung. Ohne Wartezeit 
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19 Rechtsschutz in Betreuungsverfahren  
Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen, wenn Sie unter Betreuung gestellt werden sollen. 
Beispiel: Wegen einer psychischen Erkrankung sollen die Wahrnehmung des Selbstbestimmungsrechts erheblich 
beeinträchtigt sein und eigenverantwortliche Entscheidungen nicht mehr möglich sein. Auf Anregung eines Arztes  
wird ein Betreuungsverfahren eingeleitet. 
Ohne Wartezeit 

 

20 Erweiterter Straf-Rechtsschutz 

Für die Verteidigung bei Vorwurf eines Vergehens oder eines Verbrechens, bei dem das Mindestmaß für den minder 
schwerer Fall unter 1 Jahr Freiheitsstrafe liegt, in Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren sowie disziplinar- und 
standesrechtlichen Verfahren. 
Es gelten eine abweichende Deckungssumme und besondere Regelungen (zum Beispiel zum Rechtsschutzfall, 
Deckungsumfang und zu Kostenleistungen). Es darf aber nicht festgestellt werden, dass vorsätzlich gehandelt wurde. 
Wird festgestellt, dass vorsätzlich gehandelt wurde, müssen die Kosten erstattet werden, die für die Verteidigung 
übernommen wurden (Kostenrückforderung). Dies gilt nicht bei Abschluss des Verfahrens durch einen Strafbefehl. 
Ohne Wartezeit 
 
 


